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M 69.

Verordnung für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Neubildung der
Strandämter.

Oldenburg , 1879 November 29.

28ir Nikolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld, Herr
von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verordnen zur Ausführung der Strandungsordnung vom
17. Mai 1874 (Reichs-Gesetzblatt Seite 73) und unter Be¬
zugnahme auf die Verordnung vom 27. Februar 1879,
betreffend die Bildung der künftigen Amtsbezirke, für das
Herzogthum Oldenburg was folgt:



Der Artikel 1 der Verordnung vom 11 . December
1874 , betreffend die Ausführung der Strandungsordnung
vom 17 . Mai 1874 , wird durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

Als Strandämter treten ein:

1. für den Bezirk des Amtes und der Stadt Varel
das Amt Varel,

2 . für den Bezirk des Amtes Jever das Amt Jever,
3 . für den Bezirk des Amtes Butjadingen das Amt

Butjadingen,

4 . für den Bezirk der Gemeinde Dedesdorf (Strandamt
Landwührden ) das Amt Brake.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 29 . Novbr.
1879.

(U. 8 .) Peter.

Jansen.

Millers.

.M 70.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung de»

Jmpfgesetzes vom 8 . April 1874.
Oldenburg , 1879 November 27.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
2 . Februar 1875 , betreffend die Ausführung des Jmpf¬
gesetzes vom 8 . April 1874 wird in folgenden Punkten
abgeändert:
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1. Die im Z. 2 Ziff . 1 und 4 , ß . 3 Ziff . 3 und 4
und K. 4 Ziff . 1 dem Physicus übertragenen Ge¬
schäfte gehen in denjenigen Amtsbezirken , für welche
ein Amtsarzt ernannt ist , auf den Amtsarzt , in
denjenigen Amtsbezirken , für welche ein Amtsarzt
nicht bestellt ist, auf den Landphysicus über.

2 . Die im ß. 2 Ziff . 2 und 3 dem Physicus über¬
tragenen Geschäfte fallen dem Landphysicus zu.

3 . Im Z. 3 Ziff . 3 und Z. 4 Ziff . 1 werden die Ter¬
mine dahin abgeändert , daß an Stelle des 15 . April,
des 1. Mai und des 15 . Januar der 1. April,
der 15. April und der 1. Januar treten.

Oldenburg , 1879 Novbr . 27.

Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

vr . Driver.
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